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Erwägungen

E. 1
gestützt auf eine kreisärztliche Beurteilung von Dr.

med. B.___ , Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, vom 12. August 2021 (Urk. 11/42)
ein. Die Einsprache der Versicherten dagegen

(Urk. 11/55 und Urk. 11/59 ) wies sie mit Entscheid vom 25 . März 202

E. 2
(Urk. 1)

Beschwerde an das Versicherungsgericht des Kantons Aar gau . Diese s überwies die
Beschwerde am 17. Mai 2022 zufolge örtlicher Unzu ständigkeit

an das hiesige G ericht (Urk. 5). Die Versicherte be antragte in ihrer Beschwerde , der
Einspracheentscheid vom 25. März 2022 sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei
zu verurteilen , ihr die gesetzlichen Leistungen auszurich ten ( Urk. 1 S.

2). Daneben reichte die Beschwerdeführer in unter anderem einen radiologischen
Befundbericht von PD Dr. med. E.___ , Facharzt für Radiologie FMH, vom 17. November
2021 (Urk. 3/4) und eine Stellungnahme von Dr. C.___ vom 19. April 2022 (Urk. 3/5) ein.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 23. August 2022 (Urk. 9 ) schloss die Beschwer
degegnerin auf Abweisung der Beschwerde und reichte ihrerseits unter anderem eine
ärztliche Beurteilung von Dr. D.___ vom 16. August 2022 (Urk. 10) ein. Mit Replik vom
1. September 2022 (Urk.

1

E. 4
) hielt die Beschwerdeführer in an ihre m Beschwerdea ntrag fest (S. 2). Duplicando hielt
die Beschwerdegegnerin am 13 . September 2022 (Urk.

1

E. 7
) an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest , was der Beschwerdeführer in mit
Verfügung vom 15. September 2022 (Urk. 18 ) zur Kenntnis gebracht wurde. Das Gericht
zieht in Erwägung: 1 .

1 .1



Nach Art . 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) hat die
versicherte Person Anspruch auf die z weckmässige Behandlung ihrer Un fall folgen. Den
gesetzlich umschriebenen Anspruch auf Heilbehandlung hat die ver sicherte Person so
lange, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung eine namhafte Verbesserung ihres
Gesundheitszustandes erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der
Invalidenve rsicherung (IV) noch nicht abge schlo ssen sind (Art. 19 Abs. 1 UVG e
contrario).

Ist sie infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig, so steht ihr gemäss Art. 16
Abs. 1 UVG ein Taggeld zu. Wird sie infolge des Unfalls zu mindestens 10 Prozent invalid,
so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). 1 .2

Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss UVG setzt voraus, dass zwi schen
dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Invalidität, Tod) ein
natürlicher Kausalzusammenhang besteht. Ursachen im Sinne des natürlichen
Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhanden sein der eingetretene
Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise beziehungsweise nicht zur
gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für
die Bejahung des natürlichen Kausal zusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die
alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das
schädi gende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige
Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht
weg gedacht werden kann, ohn e dass auch die eingetretene ge sundheitliche Störung
entfiele (BGE 142 V 435 E. 1, 129 V 177 E. 3.1, 402 E. 4.3.1 , je mit Hinweisen ; Urteil des
Bundesgerichts 8C_698/2021 vom 3. August 2022 E. 3.1 f. ).

Ob zwischen einem schädigenden Ereignis und einer gesundheitlichen Störung ein
natürlicher Kausalzusammenhang besteht, ist eine Tatfrage, worüber die Ver waltung
beziehungsweise im Beschwerdefall das Gericht im Rahmen der ihm obliegenden
Beweiswürdigung nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Die blosse Möglichkeit eines
Zusammenhangs genügt für die Begründung eines Leistungs anspruches nicht (BGE 142 V
435 E. 1, 129 V 177 E. 3.1, 119 V 335 E. 1, 118 V 286 E. 1b, je mit Hinweisen). 1 . 3

Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt im Weiteren voraus, dass zwi schen dem
Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein adäquater Kausal zusammenhang
besteht. Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als adä quate Ursache eines
Erfolges zu gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der
allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des
eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis allgemein
als begünstigt erscheint (BGE 129 V 177 E. 3.2, 402 E. 2.2, 125 V 456 E. 5a ; Urteil des
Bundesgerichts 8C_698/2021 vom 3. August 2022 E. 3.4 ). 1 . 4

Ist die Unfallkausalität einmal mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit nachge wiesen,
entfällt die deswegen anerkannte Leistungspflicht des Unfallversicherers erst, wenn der
Unfall nicht die natürliche und adäquate Ursache des Gesundheits schadens darstellt, wenn
also Letzterer nur noch und ausschliesslich auf unfall fremden Ursachen beruht. Dies trifft
dann zu, wenn entweder der (krankhafte) Gesundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem
Unfall bestanden hat (Status quo ante), oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem
schicksalsmässigen Ver lauf eines krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder



später einge stellt hätte (Status quo sine), erreicht ist. Ebenso wie der leistungsbegründende
natürliche Kausalzusammenhang muss das Dahinfallen jeder kausalen Bedeutung von
unfallbedingten Ursachen eines Gesundheitsschadens mit dem im Sozialver sicherungsrecht
allgemein üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein lichkeit nachgewiesen sein.
Die blosse Möglichkeit nunmehr gänzlich fehlender ursächlicher Auswirkungen des Unfalls
genügt nicht. Da es sich hierbei um eine anspruchsaufhebende Tatsache handelt, liegt die
entsprechende Beweis last anders als bei der Frage, ob ein leistungsbegründender
natürlicher Kausal zusammenhang gegeben ist nicht beim Versicherten, sondern beim
Unfallver sicherer. Diese Beweisgrundsätze gelten sowohl im Grundfall als auch bei Rück
fällen und Spätfolgen und sind für sämtliche Leistungsarten massgebend (Urteile des
Bundesgerichts 8C_600/2021 vom 3. März 2022 E. 3.2 und 8C_669/2019 vom 25. März
2020 E. 2.2, je mit Hinweisen).

Mit dem Erreichen des Status quo sine vel ante entfällt eine Teilursächlichkeit für die noch
bestehenden Beschwerden. Solange jedoch dieser Zustand noch nicht wieder erreicht ist,
hat der Unfallversicherer gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG Leis tungen zu erbringen (Urteil
des Bundesgerichts 8C_589/2017 vom 21. Februar

2018 E. 3.2.3 mit Hinweisen). 1 . 5

Der Unfallversicherer hat die Möglichkeit, die durch Ausrichtung von Heil be handlung
(und allenfalls Taggeld) anerkannte Leistungspflicht mit Wirkung ex nunc et pro futuro
ohne Berufung auf den Rückkommenstitel der Wiedererwä gung oder der prozessualen
Revision einzustellen, etwa mit dem Argument, bei richtiger Betrachtung liege kein
versichertes Ereignis vor (BGE 130 V 380 E. 2.3.1) oder der Kausalzusammenhang
zwischen Unfall und leistungsbe gründendem Gesundheitsschaden habe gar nie bestanden
oder sei dahingefallen (Urteil des Bundesgerichts 8C_31 9/2020 vom 3. September 2020 E.
6.4). Eine solche Einstel lung kann auch rückwirkend erfolgen, sofern der Unfallversicherer
keine Leis tungen zurückfordern will (Urteil des Bun desgerichts 8C_133/2021 vom 25.
August 2021 E.

5.2.1 mit Hinweisen). 1 . 6

Nach der Rechtsprechung kommt auch den Berichten und Gutachten versiche rungsinterner
Ärztinnen und Ärzte Beweiswert zu , sofern sie als schlüssig erscheinen, nachvollziehbar
begründet sowie in sich widerspruchsfrei sind und keine Indizien gegen ihre Zuverlässigkeit
bestehen (BGE 125 V 351 E. 3b/ ee ). Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung
eines externen Gutachtens entschie den werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge
Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende
Abklärun gen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5, 142 V 58 E. 5.1, 139 V 225 E. 5.2, 135
V 465 E. 4.4 und E. 4.7). 2 . 2 .1

Die Beschwerdegegnerin stützte ihren Entscheid (Urk. 2) auf die kreisä rztlichen
Beurteilungen von Dr. B.___ vom 12. August 2021 und Dr. D.___ vom

E. 9
. März 2021 neu verfüge. 2.

Das Verfahren ist kostenlos. 3.



Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführer in eine Prozessent -
schädigung von Fr. 1'7 00.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen. 4 .

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwalt Ivo Baumann - Suva - Bundesamt für
Gesundheit 5 .

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesge
setzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit
15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit tel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizu legen,
soweit die Partei sie in Händen hat (Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Der VorsitzendeDer Gerichtsschreiber GräubMüller

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


